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Vorwort zur 7. Auflage
Logistische Prozesse, insbesondere im Bereich der Transportlogistik und des Supply-Chain-
Managements  unterliegen mehr denn je einem ständigen Wandel und neuen Entwicklungen. 
Das vorliegende Lehr- und Arbeitsbuch Spedition und Logistik – Band 3 konzentriert sich 
auf die wesentlichen berufsrelevanten Inhalte – mit aktuellen Zahlen und Übersichten für 
die Verkehrsträger Seeschifffahrt, Binnenschifffahrt sowie Luftverkehr. Die Darstellung der 
Abläufe und Prozesse im grenzüberschreitenden Warenverkehr wurden den veränderten 
internationalen und nationalen Vorschriften, Bedingungen und Regelungen angepasst und 
aktualisiert.

WER kann mit diesem Buch arbeiten?
Das Buch richtet sich an jeden, der sich erstmals über die Abwicklung von Logistikaufträgen 
mit einem Spediteur, Frachtführer und/oder Lagerhalter informieren möchte:

•	 angehende Kaufleute für Spedition und Logistikdienstleistung

•	 angehende Kaufleute für Groß- und Außenhandelsmanagement

•	 angehende Industriekaufleute, die ihre Kenntnisse auf diesem für sie immer wichtigeren 
Gebiet vertiefen wollen.

•	 Studierende mit dem Schwerpunkt Logistik, Handel oder Industrie an Berufsakademi-
en, dualen Hochschulen, Fachhochschulen, Hochschulen und Universitäten, die sofort 
einsetzbare Detailkenntnisse in den Bereichen Supply-Chain-Management und Logistik 
erwerben wollen.

•	 alle, die Detailwissen und Kompetenz in diesem für die Logistikabwicklung unverzicht-
baren Bereich erwerben wollen

WIE können Sie mit dem Buch arbeiten?
Jedes Kapitel ist systematisch in drei Teile gegliedert:

Informationsteil – eine kurze, dennoch die wesentlichen Details übersichtlich und verständ-
lich erläuternde Darstellung der Grundlagen des jeweiligen Lernfeldes

Fallstudien (Lernsituationen) – zusammenhängende, komplexe Aufgaben (Case Studies), 
bei deren selbstständiger Bearbeitung die Anwendung erforderlicher Kompetenzen praxis-
gerecht geübt wird.

Wiederholungsaufgaben – zur nachhaltigen Erschließung und Festigung wesentlicher In-
halte und Zusammenhänge

Die Symbole bei den Aufgaben enthalten methodische Empfehlungen.

Das Begleitheft mit ausführlichen Lösungsvorschlägen zu allen Fallstudien und Vertiefungs-
fragen erleichtert die Kontrolle der richtigen Bearbeitung.

Ihr Feedback ist uns wichtig.
Ihre Anmerkungen, Hinweise, Anregungen und Verbesserungsvorschläge zu diesem 
Buch nehmen wir gerne per E-Mail unter lektorat@europa-lehrmittel.de entgegen. 
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1	 Außenhandelsverträge gestalten

Der Außenhandel ist für die Wirtschaft der Bundesrepublik Deutschland von erheblicher 
Bedeutung. Spediteure sind in die Abwicklung der Vorgänge im Außenhandel mit einge-
bunden, indem sie Dienstleistungen für die Hauptakteure im Außenhandel – Verkäufer und 
Käufer – anbieten und erbringen. Im Laufe der Jahrhunderte haben sich weltweit Standards 
für die Abwicklung von Außenhandelsgeschäften entwickelt, auf die nachfolgend einge-
gangen werden soll. 

Grundlage für die einzelnen Transaktionen ist eine Vereinbarung zwischen einem Verkäu-
fer (Exporteur) und einem Käufer (Importeur), die als Kaufvertrag bezeichnet wird. Diese 
Vereinbarung kann man wie folgt strukturieren:

KAUFVERTRAG

Warenbeschreibung �Beschreibung aller Eigenschaften der Waren oder Dienst-
leistungen
Festlegung von Menge und Qualität

Lieferbedingungen �Beschreibung der Durchführung der Warenlieferung, z. B. 
Transportmittel, Frachtvertrag, Transportkosten, Risikoab
sicherung, Risikotransfer, Dokumente

Zahlungsbedingungen �Beschreibung der Zahlungsmodalitäten (Vergütung an den 
Verkäufer)

Rechtliche Komponente �Regelung, welches Recht für die Vereinbarung zwischen 
Verkäufer und Käufer (Kaufvertrag) angewendet werden 
soll
Erfüllungsort, Gerichtsstand, Schiedsgerichtsklausel

In der Praxis stellt sich heraus, dass die Vertragsparteien sich häufig bei Außenhandelsver-
trägen auf die Komponente Warenbeschreibung konzentrieren, aber Liefer- und Zahlungs-
bedingungen sowie Fragen des Risikomanagements und der Dokumente bei Außenhan-
delsgeschäften vernachlässigen. 

Im Rahmen ihrer Beratungsfunktion und bei der Erbringung ihrer Dienstleistungen kon-
zentrieren sich Spediteure jedoch bei Außenhandelsgeschäften hauptsächlich auf die Kom-
ponenten Liefer- und Zahlungsbedingungen sowie die mit der Transaktion zusammenhän-
genden Risiken und erforderlichen Dokumente.

1.1	 Welche Risiken bestehen bei Außenhandelsgeschäften?
Beispiel:

Die Spedition EUROCARGO, Nürnberg, erhält von ihrem Kunden Vischer Paper AG, 
Nürnberg, den Auftrag, im Rahmen eines Logistikprojektes Module einer Maschine zur 
Papierherstellung von Nürnberg nach Dawang, Provinz Shandong, China, zu transportie-
ren. Die Module der Maschine sind zerlegt und in Container verpackt. 

Die Papiermaschine ist ca. 200 m lang, 20 m hoch und 10 m breit. Das Auftragsvolumen 
für eine solche Maschine beläuft sich auf 200 Mio. bis 300 Mio. EUR. Es dauert ungefähr  
18 Monate von der Auftragsvergabe bis zur Fertigstellung. Dabei sind höchste logistische 
Ansprüche zu erfüllen. Der Export einer solchen Maschine ist mit erheblichen Risiken 
behaftet. 
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Im Außenhandel kann man Risiken in Gruppen einteilen:

Ökonomische Risiken

Risiko Merkmale Risikominderung

Marktrisiko •	 Neuerschließung von 
Märkten 

•	 Fehleinschätzung des 
Marktpotentials

•	 Verbesserung der Marktforschung

Preisrisiko •	 Preisentwicklung in Be-
schaffungs- und Absatz-
märkten

•	 negative und positive Entwicklun-
gen beobachten

Kreditrisiko •	 Zahlungsunwilligkeit, 
Zahlungsunfähigkeit, 
Zahlungsverzug des Ab-
nehmers

•	 Zahlungssicherung durch Doku-
mentenakkreditiv

•	 Kreditversicherung

•	 Exportfactoring

Annahmerisiko •	 Kunde verweigert  
Annahme.

•	 Ungewöhnlich hohe  
Mängelrügen

•	 Informationsgewinnung über  
Kunden vor Vertragsabschluss

•	 Zahlungssicherung durch  
Dokumentenakkreditiv

Kursrisiko •	 Verluste durch Wechsel-
kursschwankungen

•	 EUR als Währung im Kaufvertrag 

Transportrisiko •	 Risiko des Verlusts oder 
der Beschädigung der 
Ware während des Trans-
ports

•	 �Adäquate Verpackung und  
Ladungssicherung

•	 Transportversicherung

Die politischen Risiken im weiteren Sinne kann man als Länderrisiken bezeichnen.

Länderrisiken

Risiko Merkmale Risikominderung

Politisches Risiko im 
engeren Sinne

•	 Krieg, Aufruhr, Beschlag-
nahme

•	 Transportversicherung

•	 Informationsbeschaffung

Zahlungsverbotsrisiko •	 �Staat verbietet zahlungswil-
ligen Kunden Zahlung

Gründe:
•	 �Schutz der eigenen Währung

•	 �Konflikte zwischen Staaten

•	 Informationsbeschaffung

Transfer- und Kon-
vertierungsrisiko

•	 Ausländischer Staat verbie-
tet Geldumtausch generell

•	 Kompensationsgeschäfte

Rechtliches Risiko •	 �Landesspezifische Regelun-
gen, 

•	 Zoll- und Steuerrecht

•	 Entschärft durch internati-
onale Organisationen wie 
WTO

•	 Informationsbeschaffung

Soziokulturelles 
Risiko

•	 Unterschiedliches Bildungs-
niveau

•	 Kulturelle Unterschiede

•	 Interkulturelles Manage-
ment

•	 Interkulturelle Kompetenz 
erwerben
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1.2	 Welche Incoterms® 2020-Klauseln1 werden in nationalen und          
internationalen Kaufverträgen angewendet?

Beispiel:	

Bei der Lieferung der Papiermaschine von Deutschland nach China müssen sich der Käu-
fer in Dawang, Provinz Shandong, und der Verkäufer in Deutschland, die Vischer Paper 
AG, Nürnberg, darüber einigen, wer den Transport organisiert, die Frachtverträge ab-
schließt und die Transportkosten trägt. Des Weiteren ist zu klären, wer die Zollabfertigung 
in den jeweiligen Ländern übernimmt. Außerdem wäre festzulegen, ab welchem Punkt 
der Verkäufer, Vischer Paper AG, seine Verpflichtung zu liefern erfüllt hat und an wel-
chem Ort das Risiko, dass die Papiermaschine während des Transports beschädigt wird 
oder verloren geht, vom Verkäufer auf den Käufer übergeht.

1.2.1	 Das Wesen der Incoterms®

Incoterms® sind standardisierte Handelsklauseln für Kaufverträge. Verkäufer und Käufer 
können diese vorformulierten Vertragselemente durch ausdrückliche Vereinbarung in den 
Kaufvertrag übernehmen. Beide Vertragsparteien haben den Vorteil, dass langwierige, 
kostenintensive Verhandlungen mit Vertragspartnern, die eine fremde Sprache sprechen, 
deren Kultur und Rechtssystem man nicht kennt, nicht erforderlich  werden. Durch die 
Einbeziehung von Incoterms® in den Kaufvertrag sind die Verpflichtungen des Verkäufers 
und des Käufers vor allem hinsichtlich der Kosten und Risiken beim Transport, der Verpa-
ckung sowie der Besorgung von Dokumenten und der Verantwortlichkeit hinsichtlich der 
Zollformalitäten und der Bezahlung von Zöllen und Abgaben exakt festgelegt. Eventuel-
le Missverständnisse und Rechtsstreitigkeiten können durch entsprechende Vereinbarun-
gen vermieden werden. Im Jahre 1936 hat die Internationale Handelskammer (ICC)2 zum  
ersten Mal die Incoterms® veröffentlicht. Inzwischen wurden die Incoterms® mehrfach über-
arbeitet und an die wirtschaftliche, technische und politische Entwicklung angepasst. Die 
neueste Version sind die Incoterms® 2020.

Die Incoterms® 2020 sind kein Gesetz. Sie werden rechtlich wirksam, wenn sie in Kaufverträ-
gen explizit vereinbart werden, z. B. „FCA 4100 Longwu Road, Shanghai, Incoterms® 2020“. 
Die Incoterms® 2020 regeln die Rechte und die Pflichten eines Verkäufers und eines Käufers 
in den Teilen eines Kaufvertrags, die den Transport der Güter bestimmen. Speditions- und 
Frachtverträge bleiben davon unberührt. Für Dienstleistungen sind die Incoterms® 2020 
nicht geeignet. Es sind Waren von einem Versandort zu einem Bestimmungsort zu transpor-
tieren. Diese räumliche Diskrepanz lässt sich in zwei Strecken unterteilen, die sich an einem 
Übergabepunkt treffen. Diese Schnittstelle wird in den Incoterms® 2020 als Lieferort be-
zeichnet. An diesem Ort hat der Verkäufer seine Verpflichtungen erbracht. Die Incoterms® 
2020 definieren, wo sich dieser Übergabepunkt jeweils befindet. 

Die Incoterms® 2020 üben folgende Hauptfunktionen aus:

•	 Die Verteilung der Kosten für den Transport und aller damit verbundenen Kosten auf 
Verkäufer und Käufer

•	 Die Aufteilung der Verpflichtungen der Vertragspartner für die o. a. Wegstrecken

•	 Die Abgrenzung des Risikobereichs (Gefahrenübergang) auf der Transportstrecke

Weiter regeln die Incoterms® 2020, wer die erforderlichen bzw. gewünschten Waren- und 
Transportdokumente beschafft und wer die Kosten hierfür trägt. Ein weiterer wichtiger Aspekt 
ist, die Ware für die jeweiligen Teilprozesse zu versichern und die Kosten dafür zu überneh-

1	 Für die Nutzung der Incoterms® in einem Vertrag empfiehlt sich die Bezugnahme auf den Originaltext des Regelwerks. 
„Incoterms®“ ist eine eingetragene Marke der Internationalen Handelskammer (ICC). Incoterms®2020 ist einschließlich 
aller seiner Teile urheberrechtlich geschützt. Die ICC ist Inhaberin der Urheberrechte an den Incoterms® 2020. Bei den 
vorliegenden Ausführungen handelt es sich um inhaltliche Interpretationen zu den von der ICC herausgegebenen Lie-
ferbedingungen durch die Autoren. Diese sind für den Inhalt, Formulierungen und Grafiken in dieser Veröffentlichung 
verantwortlich. Der Originaltext kann über ICC Germany unter www.iccgermany.de und www.incoterms2020.de bezo-
gen werden.

2	 ICC International Chamber of Commerce, Internationale Handelskammer, größte weltweit tätige Wirtschaftsorganisati-
on, Ziele: Förderung des grenzüberschreitenden Handels, Unterstützung von global tätigen Unternehmen, Mitglieder: 
Industrie- und Handelskammern, global agierende Unternehmen, Spitzen- und Fachverbände 

HANDELS- 

KLAUSELN FÜR  

KAUFVERTRÄGE

IN KAUFVER- 

TRÄGEN EXPLIZIT  

VEREINBART

LIEFERORT

HAUPTFUNKTIONEN
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men. Ganz wesentliche Punkte für den reibungslosen Ablauf internationaler Transaktionen 
sind die Kommunikation und die Weitergabe von Information der Vertragspartner unterei-
nander. Die Incoterms® 2020 legen fest, welche Information durch welche Vertragspartei in 
welcher Form jeweils weitergegeben werden muss. Schließlich wären noch die Aspekte Wa-
renprüfung (Durchführung und Bezahlung) sowie die Verpackung zu erwähnen.

Die Incoterms® 2020 regeln keine Zahlungsbedingungen, rechtliche Gesichtspunkte, wie 
Gerichtsstand, Haftungsausschlüsse, Eigentumsübergang, Vertragsverstöße, Lieferungs-
verzug, Zahlungsverzug oder die Folgen von Verstößen gegen die Incoterms® 2020-Ver-
pflichtungen. Diese Positionen müssen im Kaufvertrag separat definiert werden. 

1.2.2	 Die Incoterms® 2020 im Überblick
Die International Chamber of Commerce (ICC) hat für die Einbindung in Kaufverträge fol-
gende Incoterms® 2020-Regelungen geschaffen.1 Insgesamt gibt es elf Klauseln, die nach 
dem Unterscheidungskriterium Transportart zwei Gruppen zugewiesen sind. Es gibt sieben 
Klauseln, die für alle Transportarten, auch multimodale Transporte, verwendet werden kön-
nen. Die anderen vier Klauseln sind ausschließlich für den Transport der Waren mit See- oder 
Binnenschiffen anwendbar.

Incoterms® 2020

Transportart Incoterm® Englische  
Bezeichnung

Deutsche  
Bezeichnung

Klauseln für alle
Transportarten, 
auch multimodale Transporte

EXW Ex Works Ab Werk

FCA Free Carrier Frei Frachtführer

CPT Carriage Paid
To

Frachtfrei

CIP Carriage, Insu-
rance Paid To

Frachtfrei versichert

DAP Delivered at 
Place

Geliefert benannter 
Ort

DPU Delivered at 
place, unloaded

Geliefert benannter 
Ort, entladen

DDP Delivered Duty 
Paid

Geliefert verzollt

Klauseln für den See- und
Binnenschiffstransport

FAS Free Alongside 
Ship

Frei Längsseite
Schiff

FOB Free On Board Frei an Bord

CFR Cost and 
Freight

Kosten und Fracht

CIF Cost, Insurance 
and Freight

Kosten, Versicherung, 
Fracht

1	 Vgl. International Chamber of Commerce (ICC); Incoterms® 2020, Berlin 2020

1 Außenhandelsverträge gestalten12



Allen elf Varianten der Incoterms® 2020 legte die ICC das gleiche Strukturschema zu 
Grunde. Ausgehend von der E-Gruppe über die F-Gruppe und C-Gruppe zur D-Gruppe 
nehmen die Verpflichtungen des Verkäufers von der niedrigsten Pflichtenstufe, in der E-
Gruppe, allmählich bis in die D-Gruppe zu, in der die Verpflichtungen des Verkäufers 
ihre Höchststufe erreichen. Entsprechend sind die Verpflichtungen des Käufers in der E-
Gruppe besonders hoch, nehmen jedoch allmählich bis zu Minimalverpflichtungen in der  
D-Gruppe ab.

Die Einteilung der Incoterms® 2020 in vier unterschiedlich gewichtete Verpflichtungs- 
potentiale für Verkäufer und Käufer ermöglicht eine grobe Übersicht über die Intensität der 
Pflichtenbelastung für die jeweilige Vertragspartei. 

Bei der E-Klausel muss der Verkäufer die Ware an einem benannten Ort lediglich zur Ab-
holung zur Verfügung stellen. Man spricht hier von der „Abholklausel“, bei der die Kosten 
und die Gefahr zu einem frühen Zeitpunkt in der Lieferkette auf den Käufer übergehen.

In der Gruppe der F-Klauseln liegt der Kosten- und Gefahrenübergang immer noch nahe 
der Einflusssphäre des Verkäufers. Er muss lediglich die Ware an einen vom Käufer ausge-
wählten und beauftragten Frachtführer übergeben, damit die Kosten und die Gefahren auf 
den Käufer übergehen.

Kennzeichnendes Merkmal für die C-Klauseln ist die räumliche und zeitliche Diskrepanz 
des Übergangs von Kosten und Gefahren auf den Käufer. Bei den C-Klauseln sind der  
Lieferort und der Ort des Gefahrenübergangs nicht identisch. Man nennt sie 2-Punkt-Klau-
seln. Der Verkäufer muss für den Hauptteil der Transportstrecke auf seine Kosten einen 
Beförderungsvertrag abschließen und wählt damit einen Frachtführer aus. Das Risiko geht 
auf den Käufer über, wenn der Verkäufer die Ware an den benannten Frachtführer übergibt.

Bei den D-Klauseln verbleiben sämtliche Kosten und Gefahren auf der Seite des Verkäufers. 
Sein Kosten- und Risikobereich endet, wenn die Ware einen definierten Bestimmungsort 
erreicht. Der Käufer trägt sowohl die Kosten als auch das Risiko bis zum benannten Bestim-
mungsort. Man bezeichnet diese Gruppe als „Ankunftsklauseln“.

E-Klausel
EXW

F-Klauseln
FCA, FAS, FOB

C-Klauseln
CFR, CIF, CPT, CIP

D-Klauseln
DAP, DPU, DDP

Abholklausel
extremste Ver

pflichtungen des 
Käufers

Käufer organisiert 
und bezahlt

Haupttransport

2-Punkt-Klauseln 
DAP, DPU,

Verkäufer organi-
siert und bezahlt 
Haupttransport

Ankunftsklauseln
zunehmende/ 

extremste Verpflich-
tungen des Verkäu-

fers

Für jede der einzelnen Lieferbedingungen werden einheitlich jeweils die Rechte und Pflich-
ten von Verkäufer und Käufer aufgezeigt. Hauptsächlich geht es hierbei u. a. um den Kos-
ten- und Gefahrübergang.

E-KLAUSEL

ABhOLKLAUSEL

F-KLAUSELN

C-KLAUSELN

2-PUNKT-KLAUSELN

D-KLAUSELN

ANKUNFTSKLAUSELN
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EXW Ex Works – Ab Werk

Vereinbaren ein Verkäufer und ein Käufer in einem Kaufvertrag die EXW-Klausel, so hat der 
Verkäufer lediglich die Waren auf seinem Areal oder an einem anderen Lieferort (z. B.  Werk, 
Lager, Produktionsstätte) bereitzustellen, sodass der Käufer die Waren übernehmen und 
auf ein Fahrzeug verladen kann. Der Käufer wird dabei – insbesondere bei internationalen 
Transaktionen – nicht selbst beim Verkäufer erscheinen, sondern einen Logistikdienstleister 
mit der Ausführung seiner Verpflichtungen aus dem Kaufvertrag beauftragen. Die Waren 
sind dabei noch nicht zur Ausfuhr abgefertigt. Dies ist Aufgabe des Käufers. Sollte eine 
Ausfuhrgenehmigung erforderlich sein, muss sie der Käufer besorgen. Bei Anwendung der 
Klausel EXW hat der Verkäufer gegenüber dem Käufer eine Minimalverpflichtung. Auch 
der Käufer hat gegenüber dem Verkäufer nur eine eingeschränkte Verpflichtung, Informati-
onen und Dokumente im Hinblick auf den Export der Waren zu übergeben. Wünschen beide 
Vertragsparteien, dass der Verkäufer die Kosten und Gefahren des Verladens der Ware auf 
das abholende Fahrzeug übernimmt, weil z. B. Gesetze oder Handelsbräuche dem Absender 
diese Aufgaben auferlegen, sollte dies durch einen entsprechenden ausdrücklichen Zusatz-
vermerk im Kaufvertrag festgeschrieben sein. Sollte der Käufer weder direkt noch indirekt 
in der Lage sein, die Ausfuhrabfertigung zu bewerkstelligen, wäre die Vereinbarung der 
FCA sinnvoller. EXW kann für jede Transportart vereinbart werden und eignet sich auch 
für multimodale Transporte.

EXW

Kosten- und Gefahrenübergang

Der Verkäufer hat demnach folgende 
Pflichten bzw. Aufgaben:

Der Käufer hat demnach folgende Pflich-
ten bzw. Aufgaben:

•	 Bereitstellung der Ware an einem exakt 
definierten Lieferort.

•	 Verwendung elektronischer Dokumente 
möglich, falls vereinbart oder üblich.

•	 Zur Verfügung Stellung der Ware auf 
Verlangen, Gefahr und Kosten des 
Käufers.

•	 Bis zum Lieferort trägt dieser alle Ge-
fahren des Verlusts oder der Beschädi-
gung der Ware. Danach geht der Ge-
fahrenübergang auf den Käufer über.

•	 Zur Verfügung Stellung der Ware am 
vereinbarten Lieferort ohne Verladung 
auf das abholende Beförderungsmittel.

•	 Schließt keinen Versicherungsvertrag 
über den Transport ab, da hierzu keine 
Verpflichtung besteht. Möchte der 
Käufer einen Versicherungsschutz ein-
decken, so müssen ihm die benötigten 
Informationen hierzu, auf seine Gefahr 
und Kosten zur Verfügung gestellt 
werden.

•	 Bezahlung des vereinbarten Preises.

•	 Verwendung elektronischer Dokumente 
möglich, falls vereinbart oder üblich.

•	 Übernimmt die Ware vom Verkäufer 
gem. Vereinbarung, innerhalb eines 
vereinbarten Zeitraums. Zeitpunkt und 
Ort werden ebenfalls definiert und der 
Verkäufer darüber in geeigneter Weise 
benachrichtigt.

•	 Ab dem Lieferort trägt dieser die Ge-
fahren des Verlustes oder der Beschädi-
gung der Ware.

•	 Übernimmt die Organisation und Be-
förderung der Ware vom benannten 
Lieferort auf eigene Kosten. Ab diesem 
trägt er ebenfalls die weiteren Kosten 
für Zölle, Steuern und andere Abgaben 
sowie die Kosten für Zollformalitäten 
bei der Ausfuhr.

EXW EX WORKS

1 Außenhandelsverträge gestalten14



EXW

Kosten- und Gefahrenübergang

Der Verkäufer hat demnach folgende 
Pflichten bzw. Aufgaben:

Der Käufer hat demnach folgende Pflich-
ten bzw. Aufgaben:

•	 Hat gegenüber dem Käufer keine Ver-
pflichtung zur Erstellung eines Liefer-/
Transportdokuments.

•	 Unterstützt und informiert den Käufer 
auf dessen Verlangen, Gefahr und Kos-
ten über alles Nötige, damit dieser die 
Ware übernehmen kann. Er gibt Un-
terstützung bei allen für die Ausfuhr-/
Transit-/Einfuhrabfertigungsformalitä-
ten zu beschaffenden Dokumenten und/
oder die von den Ausfuhr-/Transit-/Ein-
fuhrländern vorgeschrieben sind.

•	 Hat die Kosten für Qualitätsprüfung, 
Messen, Wiegen, Zählen und Verpa-
ckung der Ware in der für ihren Trans-
port geeigneten Weise zu tragen. Eben-
so die Kennzeichnung dieser, unter 
Berücksichtigung etwaiger besonders 
vereinbarter Verpackungs- oder Kenn-
zeichnungsanforderungen.

•	 Es besteht gegenüber dem Verkäufer 
keine Verpflichtung, einen Versiche-
rungsvertag abzuschließen.

•	 Erbringt einen angemessenen (Nach-
weis) der Warenübernahme.

•	 Übernimmt gegebenenfalls die Durch-
führung und Bezahlung aller Ausfuhr-/
Transit-/Einfuhrabfertigungsformali-
täten, ebenfalls die von den Ausfuhr-/
Transit-/Einfuhrländern vorgeschrieben 
sind.

•	 Gegenüber dem Verkäufer besteht kei-
ne Verpflichtung bzgl. der Überprüfung 
der Verpackung oder der Kennzeich-
nung.

FCA Free Carrier – Frei Frachtführer

Bei Vereinbarung der Klausel FCA muss der Verkäufer die für die Ausfuhr abgefertigten 
Waren an einen vom Käufer ausgewählten Frachtführer am Geschäftssitz des Verkäufers 
oder an einem anderen benannten Ort liefern. Die Auswahl des Ortes der Lieferung, der so 
präzise wie möglich im Kaufvertrag festgelegt werden sollte, wirkt sich auf die Verpflich-
tung zur Be- und Entladung sowie für den Gefahrenübergang aus. FCA ist die einzige  
Incoterms®-Klausel, bei der Verkäufer und Käufer Alternativen bei der Vereinbarung des  
Ortes der Lieferung haben. Findet die Lieferung im Bereich des Verkäufers statt, muss der 
Verkäufer die Ware auf das abholende Fahrzeug beladen und somit die Kosten und Risiken 
dafür tragen. Liegt der vereinbarte Lieferort außerhalb des Bereichs des Verkäufers, z. B. 
Containerterminal, Flughafen, Seehafen, dann hat der Verkäufer seine Lieferpflicht erfüllt, 
wenn er die Waren unentladen auf einem Fahrzeug bereitstellt. Entladen der Ware vom 
anliefernden Fahrzeug  und Beladen auf das Transportmittel, mit dem der Weitertransport 
stattfindet, gehen zu Lasten (Kosten und Risiko) des Käufers. Im Hinblick auf den Export der 
Waren hat der Verkäufer die Ausfuhrabfertigung zu übernehmen, inklusive der Besorgung 
einer Ausfuhrgenehmigung, falls erforderlich.

FCA FREE CARRIER

LIEFERUNG IM

BEREIch DES  

VERKÄUFERS

AUSSERhALB DES  

BEREIchS DES  

VERKÄUFERS
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FCA

Kosten- und Gefahrenübergang

Lieferort

beim Verkäufer

Lieferort

nicht

beim Verkäufer

Der Verkäufer hat demnach folgende 
Pflichten bzw. Aufgaben:

Der Käufer hat demnach folgende Pflich-
ten bzw. Aufgaben:

•	 Bereitstellung der Ware an einem exakt 
definierten Lieferort.

•	 Verladung der Ware auf das vom Käu-
fer bereitgestellte Beförderungsmittel, 
falls der benannte Ort beim Verkäufer 
liegt (Damit ist dann die Lieferung ab-
geschlossen).

•	 In allen anderen Fällen wird die Ware 
dem Frachtführer auf dem Beförde-
rungsmittel des Verkäufers entladebe-
reit zur Verfügung gestellt (Lieferung 
abgeschlossen).

•	 Trägt die Gefahren des Verlustes oder 
der Beschädigung der Ware bis zur 
Lieferung.

•	 Schließt keinen Versicherungsvertrag 
über den Transport ab, da hierzu keine 
Verpflichtung besteht. Möchte der 
Käufer einen Versicherungsschutz ein-
decken, so müssen ihm die benötigten 
Informationen hierzu, auf seine Gefahr 
und Kosten zur Verfügung gestellt 
werden.

•	 Bei der Beschaffung eines Transportdo-
kuments unterstützt dieser den Käufer 
auf dessen Verlangen, Gefahr und 
Kosten. Ebenso zur Einfuhr benötigte 
Dokumente und Informationen stellt er 
dem Käufer auf dessen Verlangen, Kos-
ten und Gefahr zur Verfügung (bis zum 
Bestimmungsort).

•	 Für die Ausfuhr notwendige Zollforma-
litäten sowie Zölle, Steuern und andere 
Ausfuhrabgaben trägt dieser die Kos-
ten. 

•	 Bezahlung des vereinbarten Preises.

•	 Verwendung elektronischer Dokumente 
möglich, falls vereinbart oder üblich.

•	 Übernimmt die Ware vom Verkäufer 
gem. Vereinbarung, innerhalb eines 
vereinbarten Zeitraums. Zeitpunkt und 
Ort werden ebenfalls definiert und der 
Verkäufer darüber in geeigneter Weise 
benachrichtigt.

•	 Ab dem Lieferort trägt dieser die Ge-
fahren des Verlustes oder der Beschädi-
gung der Ware.

•	 Übernimmt die Organisation und Be-
förderung der Ware vom benannten 
Lieferort auf eigene Kosten. (Außer es 
wurde die Organisation des Beförde-
rungsvertrags durch den Verkäufer ver-
einbart). Ansonsten trägt er ab diesem 
ebenfalls die weiteren Kosten für Zölle, 
Steuern und andere Abgaben sowie die 
Kosten für Zollformalitäten bei der Aus-
fuhr und auch bei der Einfuhr.

•	 Es besteht gegenüber dem Verkäufer 
keine Verpflichtung, einen Versiche-
rungsvertag abzuschließen.

•	 Erbringt einen angemessenen Nach-
weis der Warenübernahme.

•	 Gegenüber dem Verkäufer besteht kei-
ne Verpflichtung bzgl. der Überprüfung 
der Verpackung oder der Kennzeich-
nung.

•	 Über folgende Einzelheiten muss der 
Käufer den Verkäufer in Kenntnis set-
zen:
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FCA

Kosten- und Gefahrenübergang

Lieferort

beim Verkäufer

Lieferort

nicht

beim Verkäufer

Der Verkäufer hat demnach folgende 
Pflichten bzw. Aufgaben:

Der Käufer hat demnach folgende Pflich-
ten bzw. Aufgaben:

•	 Hat die Kosten für Qualitätsprüfung, 
Messen, Wiegen, Zählen und Verpa-
ckung der Ware in der für ihren Trans-
port geeigneten Weise zu tragen. Eben-
so die Kennzeichnung dieser, unter 
Berücksichtigung etwaiger besonders 
vereinbarter Verpackungs- oder Kenn-
zeichnungsanforderungen. 

•	 Er hat dem Käufer die Information über 
die Lieferung zu geben, ebenfalls über 
eine nicht fristgerechte erfolgte Über-
nahme durch dessen Frachtführer oder 
sonstige vom Käufer benannte Person.

•	 Innerhalb einer ausreichenden Frist den 
Namen des Frachtführers oder einer 
anderen benannten Person, um dem 
Verkäufer die Lieferung der Ware zu 
ermöglichen;

•	 den gewählten Zeitpunkt zur Übernah-
me durch den Beauftragten, innerhalb 
des vereinbarten Lieferzeitraums;

•	 die Transportart, welche vom Beauf-
tragten genutzt wird, inklusive aller auf 
den Transport bezogenen Sicherheits-
anforderungen;

•	 die Stelle, an der die Ware am benann-
ten Lieferort entgegengenommen wird.

CPT Carriage paid to – Frachtfrei

Die Klausel CPT eignet sich für multimodale Transporte, bei denen der Verkäufer auf sei-
ne Kosten die Waren zu einem benannten Bestimmungsort transportiert, die Risiken aber  
bereits am Lieferort auf den Käufer übergehen. Der Verkäufer, der auf seine Kosten den  
Beförderungsvertrag abschließt, erfüllt seine Verpflichtung  zu liefern, wenn er die Waren 
an einen Frachtführer übergibt, bei multimodalen Transporten an den ersten Frachtführer 
in der Transportkette. Bei der CPT-Klausel sowie bei den drei anderen C-Klauseln, liegen 
der Ort des Gefahrenübergangs und der Ort des Kostenübergangs auseinander, nicht am 
gleichen Ort und sind damit nicht identisch wie bei den Nicht-C-Klauseln. Diese beiden  
„kritischen“ Punkte, nämlich der Lieferort und der Bestimmungsort, sollten im Kaufvertrag  
explizit und so präzise wie möglich angegeben werden. Erfolgt keine Präzisierung, kann 
der Verkäufer die Stelle am Lieferort oder Bestimmungsort auswählen, sofern sie sich nicht 
aus der Handelspraxis ergibt. Der Verkäufer hat die erforderlichen Dokumente und, falls 
erforderlich, Genehmigungen für die Ausfuhr sowie für die Durchfuhr durch Länder vor 
dem Lieferort zu besorgen. 

CPT CARRIAGE  

PAID TO
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CPT

KostenübergangGefahrenübergang

oder

Der Verkäufer hat demnach folgende 
Pflichten bzw. Aufgaben:

Der Käufer hat demnach folgende Pflich-
ten bzw. Aufgaben:

•	 Bereitstellung der Ware an einem exakt 
definierten Lieferort inkl. der Handels-
rechnung.

•	 Übergabe der Ware (Lieferung) an den 
(ersten) Frachtführer.

•	 Trägt die Gefahren des Verlustes oder 
der Beschädigung der Ware bis zum 
Lieferort.

•	 Die aus dem Beförderungsvertrag ent-
stehenden Kosten (Verladung, Entla-
dung am Bestimmungsort, falls zusätz-
lich vereinbart) sowie die Fracht gehen 
zu Lasten des Verkäufers.

•	 Schließt keinen Versicherungsvertrag 
über den Transport ab, da hierzu keine 
Verpflichtung besteht. Möchte der 
Käufer einen Versicherungsschutz ein-
decken, so müssen ihm die benötigten 
Informationen hierzu, auf seine Gefahr 
und Kosten zur Verfügung gestellt 
werden.

•	 Das für den vereinbarten Transport 
übliche Transportdokument stellt dieser 
dem Käufer zur Verfügung;

•	 Einen vollständigen Satz von Original-
dokumenten, falls das Transportdoku-
ment begebbar ist und mehrere Origi-
nale ausgestellt wurden übergibt dieser 
dem Käufer.

•	 Die verkaufte Ware muss im Trans-
portdokument offensichtlich genannt 
sein, zudem eine innerhalb der für die 
Versendung vereinbarten Frist liegen-
des Datum tragen. Die Berechtigung 
für den Käufer im Bestimmungsort die 
Herausgabe der Ware zu verlangen. 
Ebenso schon während des Transports 
die Möglichkeit die Ware an einen 
nachfolgenden Käufer durch Übergabe 
der Transportdokumente zu verkaufen.

•	 Bezahlung des vereinbarten Preises.

•	 Verwendung elektronischer Dokumente 
möglich, falls vereinbart oder üblich.

•	 Ab dem Lieferort trägt dieser die Ge-
fahren des Verlustes oder der Beschädi-
gung der Ware.

•	 Gegenüber dem Verkäufer hat dieser 
keine Verpflichtung einen Beförde-
rungsvertrag abzuschließen.

•	 Es besteht gegenüber dem Verkäufer 
keine Verpflichtung, einen Versiche-
rungsvertag abzuschließen. Aber dieser 
muss dem Verkäufer alle notwendigen 
Informationen zum Abschluss dieser 
zukommen lassen.

•	 Nimmt als Liefernachweis das Trans-
portdokument an.

•	 Hat auf eigene Gefahr und Kosten die 
Einfuhrgenehmigung zu beschaffen, 
ebenso für die Erledigung der Zollfor-
malitäten bei der Einfuhr und einer evtl. 
Durchfuhr zu sorgen.

•	 Gegenüber dem Verkäufer besteht kei-
ne Verpflichtung bzgl. der Überprüfung 
der Verpackung oder der Kennzeich-
nung.
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CPT

KostenübergangGefahrenübergang

oder

Der Verkäufer hat demnach folgende 
Pflichten bzw. Aufgaben:

Der Käufer hat demnach folgende Pflich-
ten bzw. Aufgaben:

•	 Für die Ausfuhr notwendige Zollforma-
litäten sowie Zölle, Steuern und andere 
Ausfuhrabgaben trägt dieser die Kos-
ten. 

•	 Hat die Kosten für Qualitätsprüfung, 
Messen, Wiegen, Zählen und Verpa-
ckung der Ware in der für ihren Trans-
port geeigneten Weise zu tragen. Eben-
so die Kennzeichnung dieser, unter 
Berücksichtigung etwaiger besonders 
vereinbarter Verpackungs- oder Kenn-
zeichnungsanforderungen.

•	 Er hat dem Käufer die Information über 
die Lieferung gemäß Vertrag zu geben.

CIP Carriage and insurance paid to – Frachtfrei versichert

Bei der CIP-Klausel haben der Verkäufer und der Käufer grundsätzlich die gleichen Ver-
pflichtungen wie bei der CPT-Klausel. Zusätzlich verpflichtet die CIP-Klausel den Verkäu-
fer, eine Transportversicherung auf seine Kosten abzuschließen, die Versicherungsschutz 
vom Lieferort bis mindestens zum Bestimmungsort bietet. Dabei sind gewisse Qualitätskri-
terien an die Versicherungspolice zu stellen, damit der Käufer, der das Risiko trägt, einen 
Mindestversicherungsschutz erhält. Die Transportversicherung muss wenigstens eine Min-
destdeckung gemäß den Klauseln C der Institute Cargo Clauses (LMA/IUA)1 bereitstellen. 
An den Versicherer wird das Qualitätskriterium einwandfreier Leumund gestellt. Außerdem 
wird vorausgesetzt, dass der Käufer oder andere Personen mit einem versicherbaren Inter-
esse Ansprüche direkt an den Versicherer stellen können. Da bei der Mindestdeckung nach 
den Klauseln C der Institute Cargo Clauses (LMA/IUA) erhebliche Risiken, z. B. Diebstahl, 
Piraterie, Krieg, Streik, nicht abgedeckt sind, wünschen Vertragspartner bei internationa-
len Kaufverträgen eine höhere Deckung, wie sie in den Klauseln A und B der Institute 
Cargo Clauses, den Institute War Clauses und/oder der Institute Strike Clauses (LMA/IUA) 
vorgesehen sind. Der Verkäufer muss nach CIP auf Verlangen, Kosten und Risiken des 
Käufers eine Transportversicherung abschließen, die solche Risiken abdeckt. Auch für die 
Versicherungssumme gibt es Qualitätsstandards. Sie muss mindestens den im Kaufvertrag  
genannten Preis und zusätzlich 10 Prozent, also 110 Prozent, decken sowie in derselben 
Währung abgeschlossen sein, auf deren Basis der Kaufvertrag abgeschlossen wurde. Der 
räumliche Bereich der Risikoabsicherung erstreckt sich vom Lieferort bis zum Bestimmungs-
ort. Falls der Käufer zusätzlichen Versicherungsschutz benötigt, verpflichtet die Klausel CIP 
den Verkäufer die entsprechenden Informationen dem Käufer (auf dessen Verlangen, Risiko 
und Kosten) zur Verfügung zu stellen.

1	 Lloyd’s Market Association, International Underwriting Association; maßgebliche Institutionen für den Weltversiche-
rungsmarkt mit Sitz in London

CIP CARRIAGE AND 

INSURANcE PAID TO
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CIP

KostenübergangGefahrenübergang

oder

Der Verkäufer hat demnach folgende 
Pflichten bzw. Aufgaben:

Der Käufer hat demnach folgende Pflich-
ten bzw. Aufgaben:

•	 Bereitstellung der Ware an einem exakt 
definierten Lieferort inkl. der Handels-
rechnung.

•	 Übergabe der Ware (Lieferung) an den 
(ersten) Frachtführer.

•	 Trägt die Gefahren des Verlustes oder 
der Beschädigung der Ware bis zum 
Lieferort.

•	 Die aus dem Beförderungsvertrag ent-
stehenden Kosten (Verladung, Entla-
dung am Bestimmungsort, falls zusätz-
lich vereinbart) sowie die Fracht gehen 
zu Lasten des Verkäufers.

•	 Schließt einen Versicherungsvertrag 
über den Transport ab, da hierzu eine 
Verpflichtung besteht. Es muss wenigs-
tens eine Mindestdeckung über den im 
Vertrag genannten Preis zuzüglich zehn 
Prozent abgeschlossen werden und in 
der Vertragswährung ausgestellt sein.

•	 Das für den vereinbarten Transport 
übliche Transportdokument stellt dieser 
dem Käufer zur Verfügung;

•	 Einen vollständigen Satz von Original-
dokumenten, falls das Transportdoku-
ment begebbar ist und mehrere Origi-
nale ausgestellt wurden übergibt dieser 
dem Käufer.

•	 Die verkaufte Ware muss im Trans-
portdokument offensichtlich genannt 
sein, zudem eine innerhalb der für die 
Versendung vereinbarten Frist liegen-
des Datum tragen. Die Berechtigung 
für den Käufer im Bestimmungsort die 
Herausgabe der Ware zu verlangen. 
Ebenso schon während des Transports 
die Möglichkeit die Ware an einen 
nachfolgenden Käufer durch Übergabe 
der Transportdokumente zu verkaufen.

•	 Für die Ausfuhr notwendige Zollforma-
litäten sowie Zölle, Steuern und andere 
Ausfuhrabgaben trägt dieser die Kos-
ten. 

•	 Bezahlung des vereinbarten Preises.

•	 Verwendung elektronischer Dokumente 
möglich, falls vereinbart oder üblich.

•	 Ab dem Lieferort trägt dieser die Ge-
fahren des Verlustes oder der Beschädi-
gung der Ware.

•	 Gegenüber dem Verkäufer hat dieser 
keine Verpflichtung einen Beförde-
rungsvertrag abzuschließen.

•	 Es besteht gegenüber dem Verkäufer 
keine Verpflichtung, einen Versiche-
rungsvertag abzuschließen. Aber dieser 
muss dem Verkäufer alle notwendigen 
Informationen zum Abschluss dieser 
zukommen lassen.

•	 Nimmt als Liefernachweis das Trans-
portdokument an.

•	 Hat auf eigene Gefahr und Kosten die 
Einfuhrgenehmigung zu beschaffen, 
ebenso für die Erledigung der Zollfor-
malitäten bei der Einfuhr und einer evtl. 
Durchfuhr zu sorgen.

•	 Gegenüber dem Verkäufer besteht kei-
ne Verpflichtung bzgl. der Überprüfung 
der Verpackung oder der Kennzeich-
nung.
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